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Erwägungen

E. 1.1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzungen
gemäss Art. 95 und 96 BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von
Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Es ist folglich weder an die in der Beschwerde
geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann
eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann sie
mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen.
Immerhin prüft das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der allgemeinen Pflicht zur
Begründung der Beschwerde ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ), grundsätzlich nur die geltend
gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind ( BGE
141 V 234 E. 1 mit Hinweisen).

E. 1.2
Im Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der
Militär- oder Unfallversicherung ist das Bundesgericht nicht an die vorinstanzliche
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden ( Art. 97 Abs. 2 und Art. 105
Abs. 3 BGG ).

E. 2
Streitig ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie eine über den 31. Mai 2019
hinausgehende Leistungspflicht der Beschwerdegegnerin, das heisst Ansprüche auf
Heilbehandlung und Taggeld beziehungsweise auf eine Invalidenrente, ablehnte. Zur Frage
steht dabei die Beurteilung des Fallabschlusses sowie der danach noch verbleibenden
Arbeitsfähigkeit gestützt auf das Gerichtsgutachten.

E. 3
Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen zur Anwendbarkeit der bis zum 31.
Dezember 2016 beziehungsweise ab 1. Januar 2017 geltenden Bestimmungen des UVG (
BGE 143 V 285 E. 2.1) zutreffend dargelegt. Gleiches gilt hinsichtlich des für die
Leistungspflicht des Unfallversicherers nach Art. 6 Abs. 1 UVG vorausgesetzten
natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhangs ( BGE 142 V 435 E. 1; 129 V 177 E. 3.1
und 3.2) und des Anspruchs auf eine Invalidenrente gemäss Art. 18 Abs. 1 UVG . Richtig
wiedergegeben werden auch die Grundsätze zum Fallabschluss unter Einstellung von
Heilbehandlung und Taggeld sowie Prüfung des Anspruchs auf Invalidenrente und
Integritätsentschädigung, wenn von der Fortsetzung der auf die somatischen Leiden
gerichteten ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes
mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der
Invalidenversicherung abgeschlossen sind ( Art. 19 Abs. 1 UVG ; BGE 134 V 109 E. 4.1;
RKUV 2005 Nr. U 557 S. 388, U 244/04 E. 3.1; Urteil 8C_736/2017 vom 20. August 2018



E. 2). Zutreffend dargestellt werden im angefochtenen Urteil auch die zu beachtenden
Regeln über den Beweiswert von Arztberichten im Allgemeinen ( BGE 134 V 231 E. 5.1;
125 V 351 E. 3a) und von Gerichtsgutachten im Besonderen. Es ist diesbezüglich
hervorzuheben, dass bei Gerichtsgutachten nicht ohne zwingende Gründe von der
Einschätzung des medizinischen Experten abzuweichen ist ( BGE 135 V 465 E. 4.4; 125 V
351 E. 3b/aa mit Hinweis; SVR 2015 UV Nr. 4 S. 13, 8C_159/2014 E. 3.2; Urteil
8C_132/2018 vom 27. Juni 2018 E. 6.1.2). Zu ergänzen ist, dass es die unterschiedliche
Natur von Behandlungsauftrag der therapeutisch tätigen (Fach-) Person einerseits und
Begutachtungsauftrag des amtlich bestellten fachmedizinischen Experten anderseits ( BGE
124 I 170 E. 4) rechtsprechungsgemäss nicht zulässt, ein Administrativ- oder
Gerichtsgutachten stets in Frage zu stellen und zum Anlass weiterer Abklärungen zu
nehmen, wenn die behandelnden Arztpersonen beziehungsweise Therapiekräfte zu
anderslautenden Einschätzungen gelangen. Vorbehalten bleiben Fälle, in denen sich eine
abweichende Beurteilung aufdrängt, weil diese wichtige - und nicht rein subjektiver
Interpretation entspringende - Aspekte benennen, die bei der Begutachtung unerkannt oder
ungewürdigt geblieben sind ( BGE 135 V 465 E. 4.5; 125 V 351 E. 3b/cc; SVR 2017 IV Nr.
7 S. 19, 9C_793/2015 E. 4.1; Urteile 8C_630/2020 vom 28. Januar 2021 E. 4.2.1;
8C_370/2020 vom 15. Oktober 2020 E. 7.2).

Richtig wiedergegeben werden im angefochtenen Urteil schliesslich die Grundsätze zur
Ermittlung des Invaliditätsgrades nach der allgemeinen Methode des
Einkommensvergleichs ( Art. 16 ATSG ). Zu betonen ist hinsichtlich des behinderungs-
beziehungsweise leidensbedingten Abzugs von dem auf statistischer Grundlage ermittelten,
nach Eintritt der Gesundheitsschädigung zumutbarerweise noch erzielbaren Lohnes
(Invalideneinkommen; BGE 135 V 297 E. 5.2), dass das medizinische Anforderungs- und
Belastungsprofil eine zum zeitlich zumutbaren Arbeitspensum hinzutretende qualitative
oder quantitative Einschränkung der Arbeitsfähigkeit darstellt. Dadurch wird in erster Linie
das Spektrum der erwerblichen Tätigkeiten (weiter) eingegrenzt, welche unter
Berücksichtigung der Fähigkeiten, Ausbildung und Berufserfahrung der versicherten
Person realistischerweise noch in Frage kommen. Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob
mit Bezug auf eine konkret in Betracht fallende Tätigkeit bei ausgeglichener
Arbeitsmarktlage verglichen mit einem gesunden Mitbewerber nur bei Inkaufnahme einer
Lohneinbusse reale Chancen für eine Anstellung bestehen. Lediglich wenn - auch auf einem
ausgeglichenen Arbeitsmarkt - unter Berücksichtigung solcher Einschränkungen, die
personen- oder arbeitsplatzbezogen sein können, kein genügend breites Spektrum an
zumutbaren Verweisungstätigkeiten mehr besteht, rechtfertigt sich allenfalls ein
(zusätzlicher) Abzug vom Tabellenlohn (Urteil 8C_48/2021 vom 20. Mai 2021 E. 4.3.3).
Zu beachten ist dabei, dass der massgebende ausgeglichene Arbeitsmarkt auch sogenannte
Nischenarbeitsplätze umfasst, also Stellen- und Arbeitsangebote, bei welchen Behinderte
mit einem sozialen Entgegenkommen seitens des Arbeitgebers rechnen können ( BGE 148
V 174 E. 9.1; Urteil 9C_134/2016 vom 12. April 2016 E. 5.3).

E. 4.1
Die Vorinstanz erachtete das von ihr angeordnete Gerichtsgutachten nach eingehender
Auseinandersetzung auch mit den dagegen vorgebrachten Einwänden als voll
beweiskräftig. Gestützt darauf sei die Behandlung in fussorthopädischer Hinsicht
abgeschlossen. Die aktuellen Befunde seien weitestgehend unauffällig und die angestammte
beziehungsweise jede wechselbelastende Tätigkeit vollzeitlich zumutbar. Hinsichtlich der



Beschwerden an der rechten Hand sei am 22. März 2019 der Vorzustand (unter anderem
nach einer früheren Fraktur im Februar 2005) erreicht und die Arbeitsfähigkeit in der
angestammten Tätigkeit als Lagerist ohne zeitliche Einschränkung wiederhergestellt
gewesen. Was die erwerblichen Auswirkungen der Gesundheitsschädigung betrifft, liess
sich der von der Beschwerdegegnerin gestützt auf die vom Bundesamt für Statistik
herausgegebene Lohnstrukturerhebung (LSE) ermittelte hypothetische Verdienst als
Gesunder (Valideneinkommen) im Dienstleistungssektor von Fr. 63'011.- im Ergebnis
gemäss Vorinstanz nicht beanstanden, zumal der Beschwerdeführer gemäss Auszug aus
dem Individuellen Konto in den letzten Jahren nie über Fr. 60'000.- verdient habe. Selbst
wenn indessen zu seinen Gunsten von dem von ihm beantragten Wert von Fr. 67'743.-
(LSE-Zentralwert) ausgegangen würde, resultierte kein Rentenanspruch. Beim
Invalideneinkommen habe die Beschwerdegegnerin diesen letzteren Wert herangezogen
und um einen leidensbedingten Abzug von 5 % gekürzt. Nach Ansicht des kantonalen
Gerichts wäre es auch vertretbar gewesen, überhaupt keinen Abzug vorzunehmen,
jedenfalls aber sei die beantragte höhere Reduktion nicht gerechtfertigt. So oder anders
ergebe sich, selbst unter Annahme des vom Beschwerdeführer beantragten höheren Wertes
beim Valideneinkommen, das heisst unter Zugrundelegung der gleichen statistischen Werte
bei beiden Vergleichseinkommen, rein rechnerisch eine Differenz von höchstens 5 % und
damit jedenfalls ein rentenausschliessender Invaliditätsgrad.

E. 4.2
Der Beschwerdeführer macht geltend, dass das Gerichtsgutachten nicht beweistauglich sei.
Er erneuert seine bereits im vorinstanzlichen Verfahren vorgetragene Kritik, dass der
orthopädische Gutachter ihm gegenüber nicht unvoreingenommen gewesen sei. Dieser
unterstelle ihm, dem Beschwerdeführer, zu Unrecht und aktenwidrig fehlende Motivation
und damit eine Rentenbegehrlichkeit. Die Einstellung des Gutachters ziehe sich wie ein
roter Faden durch seine gesamte weitere Beurteilung. Anlässlich eines
Belastbarkeitstrainings sei jedoch sein Einsatz bei gleichzeitiger körperlicher Limitierung
attestiert worden, zudem habe er bei der Invalidenversicherung um berufliche Massnahmen
ersucht. Wegen seiner unzutreffenden Einschätzung habe der Gutachter den von ihm zwar
tatsächlich erhobenen Befunden, namentlich der verbleibenden reduzierten Belastbarkeit
des linken Fusses, nicht die nötige Beachtung geschenkt, sie dementsprechend bei der
Beurteilung der Arbeitsfähigkeit zu seinen Ungunsten kaum berücksichtigt. Bereits
aufgrund der Tatsache, dass dieser Umstand im vorinstanzlichen Verfahren habe gerügt
werden müssen und zudem die Einholung einer ergänzenden - aber nicht überzeugenden -
Stellungnahme erforderlich gemacht habe, sei auf die Beweisuntauglichkeit des Gutachtens
zu schliessen. Die Vorinstanz habe sich damit nicht auseinandergesetzt. Ohnehin stehe es,
so der Beschwerdeführer weiter, dem Gutachter nicht zu, darüber zu spekulieren, wie es um
seine Motivation für einen Wiedereintritt ins Erwerbsleben bestellt sei, und entsprechende
Eindrücke dürften auch nicht in die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit fliessen, zumal
offenbar auch die Mitgutachterin nichts dergleichen bemerkt habe. Im Übrigen zeige sich
die Voreingenommenheit des orthopädischen Gutachters auch darin, dass er ihn als unfähig
schildere, nähere Angaben zu seinen Beeinträchtigungen zu machen, was aber angesichts
seiner zwischenzeitlichen Pensionierung ohne Weiteres nachvollziehbar sei. Schliesslich
habe sich der Gutachter zur Untermauerung seiner Einschätzung selektiv auf gewisse
frühere Arztberichte gestützt, andere wiederum aber ausser Acht gelassen, was für eine
fehlende Auseinandersetzung mit den medizinischen Vorakten, aber eben zusätzlich auch
für die Voreingenommenheit des Gutachters spreche. Zur Begründung seines Einwands der



Voreingenommenheit werden weitere angebliche Mängel im Gutachten aufgezählt wie etwa
hinsichtlich der Angaben zum Schmerzmittelkonsum oder zu Vermutungen über eine
psychische Überlagerung. Im Übrigen hätten, so der Beschwerdeführer weiter, auch die
später bei der Vorinstanz eingereichten jüngeren, vom kantonalen Gericht aber nur
unzureichend gewürdigten ärztlichen Berichte und die zwischenzeitlich am 18. August
2021 erfolgte Fussoperation gezeigt, dass ein Endzustand entgegen der gutachtlichen
Einschätzung noch nicht erreicht gewesen sei, was wiederum für die Beweisuntauglichkeit
des Gutachtens spreche. Zumindest hätten diesbezüglich weitere Abklärungen angeordnet
werden müssen.

Auch das handchirurgische Gutachten soll gemäss Beschwerdeführer nicht beweistauglich
sein, dies insbesondere soweit es die Beurteilung der Unfallkausalität durch die Expertin
betrifft, welche der kreisärztlichen Einschätzung widerspreche. Auch diesbezüglich wird
zudem eine Verletzung der vorinstanzlichen Begründungspflicht geltend gemacht. Es seien
des Weiteren die unzulänglichen Deutschkenntnisse unberücksichtigt geblieben, was zu
Missverständnissen und dementsprechend falschen ärztlichen Einschätzungen des
komplexen Beschwerdebildes geführt habe. Die Gutachter hätten sich denn auch keine
zutreffende Vorstellung von seiner bisherigen - mittelschweren bis schweren - Tätigkeit als
Lagerist beziehungsweise Staplerfahrer machen können. Umso mehr hätte den Angaben der
behandelnden Ärzte Beachtung geschenkt werden müssen, welche den Beschwerdeführer
als nur noch zu 50 % arbeitsfähig erachtet hätten.

In erwerblicher Hinsicht macht der Beschwerdeführer geltend, beim Valideneinkommen sei
der LSE-Zentralwert heranzuziehen und auf der Seite des Invalideneinkommens sei ein
leidensbedingter Abzug von 25 % zu gewähren.

E. 5.1
Der Beschwerdeführer erneuert bezüglich des fusschirurgischen Gutachtens seine
vorinstanzlich erhobenen Einwände, die das kantonale Gericht indessen bereits entkräftet
hat. Er vermag keine zwingenden Gründe darzutun, die eine Abweichung vom
Gerichtsgutachten rechtfertigen würden.

E. 5.1.1
Dies gilt zunächst hinsichtlich der geltend gemachten Voreingenommenheit, die sich
dadurch ergeben soll, dass der Gutachter an der Motivation des Beschwerdeführers zur
Wiedereingliederung gezweifelt habe. Der Experte äusserte sich dazu indessen nicht derart
prominent, wie der Beschwerdeführer behauptet, sondern lediglich im Rahmen seiner
Angaben über die aus seiner Sicht vorhandenen Ressourcen zur Schmerzbewältigung. Dass
der Gutachter später auf Aufforderung des kantonalen Gerichts hin in seiner ergänzenden
Stellungnahme vom 10. Juni 2021 zu dem bereits damals erhobenen Einwand des
Beschwerdeführers auf die Frage der Motivation zurückkam und darauf hinwies, dass auch
andere Ärzte zu ähnlichen Schlüssen gekommen seien, kann an der bloss marginalen
Bedeutung seiner Anmerkung nichts ändern, namentlich auch keine Voreingenommenheit
zufolge fehlerhafter Anamnese begründen. Der Beschwerdeführer zielt auch insoweit ins
Leere, als er geltend macht, schon weil sich das kantonale Gericht zur Einholung einer
ergänzenden Stellungnahme veranlasst gesehen habe, müsse auf eine Beweisuntauglichkeit
des Gutachtens geschlossen werden. Dass sich der Gutachter auch zu dem von ihm
anlässlich der Untersuchung gewonnenen Eindruck hinsichtlich des Eingliederungswillens
äusserte, ist jedenfalls nicht unzulässig und vermag die Beweiskraft des Gutachtens nicht zu



schmälern, was auch das kantonale Gericht zutreffend erkannt hat. Es kann im Übrigen auf
die diesbezüglichen Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden.

E. 5.1.2
Die geltend gemachte Beweisuntauglichkeit des Gutachtens wird vom Beschwerdeführer
des Weiteren damit begründet, dass sich die erhobenen Befunde nicht mit der bescheinigten
vollen Arbeitsfähigkeit vereinbaren liessen. Auch dazu äusserte sich die Vorinstanz
eingehend unter Hinweis auf den vom Gutachter festgestellten hinkfreien Gang, die nach
eigenen Angaben des Beschwerdeführers zu Fuss zurückgelegten Strecken, eine gleich
ausgebildete Muskulatur an beiden Beinen sowie den moderaten Schmerzmittelkonsum.
Der Gutachter hob im Übrigen in seiner ergänzenden Stellungnahme noch einmal hervor,
dass die von ihm erhobenen Befunde die geklagten Beschwerden nicht erklären könnten,
zumal sowohl der Fuss wie auch die angrenzende Muskulatur keine Hinweise auf
Veränderungen gezeigt hätten. Im Gegenteil lasse die beidseits ausgeprägte
Unterschenkelmuskulatur auf eine hohe Aktivität schliessen, während die Antworten des
Beschwerdeführers auf seine Fragen durchwegs unverbindlich und kaum fassbar gewesen
seien. Anzufügen bleibt des Weiteren, dass die vom Beschwerdeführer geltend gemachte
geringe Beschwielung unter den Metatarsale II/III-Köpfchen - welche auf eine Schonung
zurückzuführen sein soll - gemäss Gutachten beidseits festgestellt wurde und für einen
Spreizfuss spricht. Es bestehen angesichts der beidseitigen Symptomatik keinerlei Hinweise
für die beschwerdeweise geltend gemachte Schonung wegen unfallbedingter
Beeinträchtigung. Schliesslich trifft auch der Einwand nicht zu, der Gutachter habe die
lediglich geringe Schmerzmitteleinnahme zur zentralen Argumentation seiner Einschätzung
gemacht. Der Gutachter schloss vielmehr anhand der Klinik und der von ihm erhobenen
Befunde darauf, dass eine massive Schmerzhaftigkeit (ebenso wie eine entsprechende
Belastungseinschränkung) auszuschliessen seien, was denn auch zum angegebenen
moderaten Schmerzmittelkonsum passe. Schliesslich wird in der Beschwerde auch der
Bemerkung des Gutachters zu einer allfälligen psychischen Überlagerung ein überhöhtes
Gewicht beigemessen. Inwiefern sich gestützt darauf eine eigentliche Abklärungslücke
hinsichtlich einer unfallbedingten psychischen Problematik ergeben sollte, ist nicht
erkennbar. Die Vorinstanz hat den Einwand zutreffend entkräftet.

E. 5.1.3
Gerügt werden schliesslich Widersprüche zwischen dem Gutachten und den beim
kantonalen Gericht eingereichten späteren Arztberichten, die einen Fallabschluss nicht
gerechtfertigt hätten. Die damals geklagten Beschwerden, die zu einer weiteren Operation
am linken Fuss im August 2021 führten, wurden gemäss Vorinstanz von der
Beschwerdegegnerin im Rahmen eines Rückfalls berücksichtigt und die Leistungspflicht
anerkannt. Inwiefern diese sachverhaltlichen Feststellungen des kantonalen Gerichts
unrichtig sein sollten oder eine Verletzung von Bundesrecht vorliegen könnte, wird
beschwerdeweise nicht dargetan. Der Einwand des Beschwerdeführers, dass die
entsprechende Problematik zu Unrecht ausser Acht geblieben sei, trifft nicht zu.

E. 5.2
Hinsichtlich des handchirurgischen Gutachtens beanstandet der Beschwerdeführer die
vorinstanzliche Feststellung, die Symptomatik werde durch ein unfallfremdes
Karpaltunnelsyndrom verursacht beziehungsweise die traumatisch bedingte Läsion des
TFCC (triangulärer fibrocartilaginärer Komplex) sei klinisch nicht mehr relevant. Letzteres



stehe, so der Beschwerdeführer, in diametralem Widerspruch zur Beurteilung des
Suva-Kreisarztes. Die Gutachterin sei ebenso wie der Kreisarzt von einer bildgebend mit
Untersuchung vom 17. August 2017 ausgewiesenen frischen ulnarseitigen
TFCC-Verletzung ausgegangen. Nach Einschätzung des Kreisarztes habe diese indessen zu
einer richtunggebenden Verschlimmerung des krankhaften Vorzustandes geführt.

Diese Argumentation greift zu kurz und gibt die gutachtliche Beurteilung nur teilweise
wieder. Gemäss Gutachterin rührt die ulnarseitige TFCC-Läsion zwar vom Unfall,
gleichzeitig sei anlässlich der erwähnten bildgebenden Untersuchung jedoch zusätzlich eine
zentrale Läsion am TFCC entdeckt worden, welche degenerativ bedingt sei. Die
vorinstanzliche Feststellung, dass der Einfluss des Unfalls auf die Beschwerden an der
Hand lediglich von vorübergehender Natur gewesen sei, fusst auf der gutachtlichen
Einschätzung, wonach spätestens seit der kreisärztlichen Beurteilung vom 22. März 2019
keine unfallkausalen funktionellen Einschränkungen mehr bestanden hätten. Eine
diesbezüglich unrichtige Sachverhaltsstellung oder eine Verletzung der zu beachtenden
Beweiswürdigungsregeln durch die Vorinstanz lässt sich damit nicht ausmachen.

Der vom Beschwerdeführer letztinstanzlich erneuerte Einwand, die Befunderhebung sei
wegen seiner unzulänglichen Deutschkenntnisse erschwert gewesen, wurde vom kantonalen
Gericht entkräftet, ebenso die Rüge, dass die Handchirurgin nicht befähigt gewesen sei zur
Beurteilung des von ihr neu diagnostizierten und als unfallfremd qualifizierten
Karpaltunnelsyndroms als aktuell alleinige Beschwerdeursache. Inwiefern die Vorinstanz
diesbezüglich unrichtige Feststellungen zum Sachverhalt getroffen oder Bundesrecht
verletzt haben sollte, vermag der Beschwerdeführer nicht aufzuzeigen.

E. 5.3
Der Beschwerdeführer beanstandet weiter, dass die Gutachter seine angestammte Tätigkeit
als Lagerist beziehungsweise Staplerfahrer nicht richtig eingeschätzt und daher auch die
ihm verbleibende Restarbeitsfähigkeit nicht zuverlässig beurteilt hätten. Es sei daher auf die
Stellungnahmen der behandelnden Ärzte abzustellen, welche ihm auch in einer
leidensangepassten Tätigkeit eine lediglich 50%-ige Arbeitsfähigkeit bescheinigt hätten.
Die Vorinstanz erwog, dass gemäss Gerichtsgutachten mit Rücksicht allein auf die
Unfallfolgen eine uneingeschränkte Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer
anderen wechselbelastenden Tätigkeit bestehe, was in der Folge auch hinsichtlich der
erwerblichen Folgen beachtet wurde. Zudem genüge, so das kantonale Gericht, der blosse
Hinweis auf abweichende Berichte behandelnder Ärzte nicht, um das Gutachten in Zweifel
zu ziehen. Inwiefern die diesbezüglichen Tatsachenfeststellungen unrichtig wären oder das
kantonale Gericht die massgeblichen Beweiswürdigungsregeln verletzt haben sollte, ist
wiederum nicht erkennbar.

E. 5.4
Zusammengefasst ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz den von der
Beschwerdegegnerin per 31. Mai 2019 verfügten Fallabschluss sowie die Annahme einer
verbleibenden 100%igen Arbeitsfähigkeit in einer leidensangepassten Tätigkeit gestützt auf
das Gerichtsgutachten geschützt hat. Es wird im Übrigen nicht substanziiert dargelegt und
ist nicht auszumachen, inwiefern dem Beschwerdeführer eine sachgerechte Anfechtung des
angefochtenen Urteils nicht möglich gewesen wäre. Eine Verletzung der Anforderungen an
dessen Begründung gemäss Art. 112 Abs. 1 lit. b BGG , die vorab der Umsetzung des
verfassungsrechtlichen Gehörsanspruchs nach Art. 29 Abs. 2 BV dienen, ist nicht erkennbar



(vgl. zum Ganzen: BGE 139 V 496 E. 5.1; 138 IV 81 E. 2.2 ; 136 I 229 E. 5.2; Urteile
6B_1011/2014 vom 16. März 2015 E. 1.6.2; 2C_961/2014 vom 8. Juli 2015 E. 7.1;
Bernhard Ehrenzeller in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3. Aufl. 2018, Art. 112
N. 8).

E. 6.1
Hinsichtlich der erwerblichen Auswirkungen wird zunächst gerügt, die Vorinstanz habe die
Ermittlung des Valideneinkommens durch die Beschwerdegegnerin unter Beizug des
statistischen Wertes im Dienstleistungssektor geschützt, und es wird erneut ein
Valideneinkommen von Fr. 67'743.- geltend gemacht. Inwiefern die vorinstanzlichen
Feststellungen, wonach der Beschwerdeführer gemäss Auszug aus dem Individuellen Konto
in den letzten Jahren nie über Fr. 60'000.-, also auch nicht den von der Beschwerdegegnerin
angenommenen Betrag von Fr. 63'011.-, verdient habe, sodass sich eine weitergehende
Korrektur zu seinen Gunsten nicht rechtfertige, unzutreffend sei, wird beschwerdeweise
nicht dargetan und ist nicht ersichtlich.

E. 6.2
Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, dass angesichts seines Alters sowie der
Beschränkung auf wechselbelastende Tätigkeiten ein leidensbedingter Abzug auf der Seite
des Invalideneinkommens in der Höhe von 25 % gerechtfertigt sei.

E. 6.2.1
Was zunächst den letztgenannten Einwand betrifft, lässt sich ein Abzug gemäss Vorinstanz
allein wegen des Umstands, dass nur noch leichte bis mittelschwere wechselbelastende
Arbeiten zumutbar sind, nicht begründen. Inwiefern das kantonale Gericht damit
unzutreffende sachverhaltliche Feststellungen getroffen oder die diesbezüglich zu
beachtenden Regeln (oben E. 3) verletzt haben sollte, ist nicht erkennbar und wird
beschwerdeweise auch nicht substanziiert aufgezeigt.

E. 6.2.2
Bezüglich des Alters des Beschwerdeführers ist unbestritten, dass die Sonderregelung von
Art. 28 Abs. 4 UVV nicht zur Anwendung gelangt (vgl. dazu Urteil 8C_716/2021 vom 12.
Oktober 2022 E. 7.2, zur Publikation vorgesehen). Ob ausserhalb des Anwendungsbereichs
dieser Bestimmung ein Abzug wegen fortgeschrittenen Alters zulässig sei, bleibt weiterhin
offen (SVR 2018 UV Nr. 15 S. 50, 8C_439/2017 E. 5.6.3 und 5.6.4; SVR 2016 UV Nr. 39
S. 131, 8C_754/2015 E. 4.3; Urteil 8C_878/2018 vom 21. August 2019 E. 5.3.1). Es gilt
aber zu beachten, dass gerade Hilfsarbeiten auf dem massgebenden ausgeglichenen
Stellenmarkt altersunabhängig nachgefragt werden und dass sich das Alter bei Männern im
Alterssegment von 50 bis 64/65 bei Stellen ohne Kaderfunktion gemäss den
LSE-Erhebungen nicht lohnmindernd auswirkt ( BGE 146 V 16 E. 7.2.1 mit Hinweisen).
Inwiefern die Vorinstanz diese Regeln verletzt haben könnte, indem sie einen Abzug unter
diesem Aspekt als nicht gerechtfertigt erachtete, lässt sich nicht ersehen.

E. 6.2.3
Nachdem die geltend gemachten Abzugskriterien der Limitierung auf dem ausgeglichenen
Arbeitsmarkt mit Blick auf das verbleibende Zumutbarkeitsprofil sowie das Alter der
Beurteilung nicht standhalten, die Voraussetzungen für einen Abzug im Einzelnen somit
nicht gegeben sind, bleibt kein Raum für die beantragte höhere Reduktion als die von der
Beschwerdegegnerin gewährte. Aus dem jüngst ergangenen Urteil BGE 148 V 174 , auf das



sich der Beschwerdeführer beruft, lässt sich diesbezüglich nichts anderes ableiten (E. 9.2.2).

E. 6.3
Zusammengefasst sind die vorinstanzlichen Feststellungen zum Einkommensvergleich in
sachverhaltlicher Hinsicht wie auch die daraus gezogenen Schlussfolgerungen des
kantonalen Gerichts nicht zu beanstanden.

E. 6.4
Die Beschwerde erweist sich damit insgesamt als unbegründet und ist abzuweisen.

E. 7
Die Gerichtskosten werden dem unterliegenden Beschwerdeführer auferlegt ( Art. 66 Abs.
1 BGG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


